
   

Parlamentssitzung 9. Dezember 2013 Traktandum 6 

1314 Postulat (SP Köniz und Grüne) "Für gute KITAs in Köniz: Das Qualitätslabel für 

Kindertagesstätten" 

Beantwortung; Direktion Bildung und Soziales 

Vorstosstext 

Der Schweizerische Verband für Kindertagesstätten(KiTaS) und die Jacobs Fondation führen 

Ende 2013 ein Qualitätslabel für Kindertagesstätten ein. Der Gemeinderat wird aufgefordert zu 

prüfen, ob der Erwerb eines solchen Labels von denjenigen Kindertagesstätten verlangt werden 

kann, die von der Gemeinde eine Abgeltung für Tagesplätze erhalten. Wenn nicht, ist er gebe-

ten aufzuzeigen, mit welchen Massnahmen die Gemeinde eine gleichwertige Betreuung sichert, 

wie sie im Label gefordert wird. 

 

Begründung 

 

In den letzten Jahren hat die Zahl der Kindertagesstätten – auch in der Gemeinde Köniz – stark 

zugenommen. Für Eltern und ihre Kinder ist es aber nicht nur wichtig, dass genügend Angebote 

zur Verfügung gestellt werden, sondern ebenso, wie diese beschaffen sind. Aus der internatio-

nalen Forschung ist bekannt, dass die pädagogische Qualität ausschlaggebend für die positive 

Effekte familienexterner Betreuung ist und zu grossen Entwicklungsunterschieden zwischen 

Kindern führen kann. Ferner hält dieser Effekt an und kann sich bis in die Primarschulzeit hinein 

in Schulleistungs- und Entwicklungsunterschieden zeigen. 

 

Die Qualitätsvorgaben des ASIV beschränken sich auf den Betreuungsschlüssel, Einrichtungen 

der Räumlichkeiten und Gestaltung der Aussenräume, sowie die Einhaltung von Hygienevor-

schriften (strukturelle Kriterien). Das Qualitätslabel geht einen Schritt weiter und macht auch 

Vorgaben zur pädagogischen Prozessqualität (vgl. Anhang). Eine Zertifizierung erleichtert die 

Aufsicht der Gemeinde über ihre subventionierten Kindertagesbetreuungsplätze. Es könnte 

auch eines der Kriterien für die Zulassung für Institutionen sein, falls einmal die Subjektfinanzie-

rung eingeführt werden sollte. 

 

Die Kosten einer Zertifizierung dürften die Kosten der Kinderbetreuung nicht wesentlich in die 

Hohe treiben. Für die Erstzertifizierung rechnet der Verband mit Kosten für die KITAs in der 

Höhe von Fr. 1000. bis Fr. 2000.00. Das ist für KITAs, die bereits die gewünschte Qualität brin-

gen, tragbar. 
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Antwort des Gemeinderates 

Die Betreuung von Kleinkindern und Kindern im Vorschulalter in Kindertagesstätten oder Ta-

gesfamilien entspricht auch in der Gemeinde Köniz einem stetig wachsenden Bedürfnis. Ent-

sprechend ist die Anzahl Kindertagesstätten und Betreuungsplätze in den vergangenen Jahren 

kontinuierlich angestiegen. Mit der Zunahme der in solchen Einrichtungen betreuten Kinder 

steigt auch die gesellschaftliche Verantwortung, welche diese Betriebe durch die Miterziehung 

dieser Kinder übernehmen. Aus Sicht des Gemeinderates gehört eine gute Qualität sowohl 

hinsichtlich der Ausstattung und Sicherheit wie in Bezug auf das Betreuungsangebot daher zu 

den wichtigsten Voraussetzungen für den Betrieb von Kindertagesstätten.  

Die Vorgaben, welche die kantonale Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration, 

ASIV, bezüglich Qualität macht, sind minimal, decken jedoch heute bereits die wesentlichsten 

Bereiche ab. Vorgegeben ist eine fachlich qualifizierte Leitung, der Anteil an ausgebildetem 

Fachpersonal sowie die Betreuungsschlüssel. Bezüglich Infrastruktur werden angemessene 

Räumlichkeiten, genügend Bewegungsfreiheit und Aussenraum sowie entsprechende Sicher-

heitsmassnahmen verlangt. Zusätzlich müssen für die Betriebsbewilligung ein pädagogisches 

Konzept sowie ein Betriebskonzept vorgelegt werden. 

 

Die Überprüfung durch das kantonale Jugendamt erfolgt bei den privaten Kindertagesstätten 

jährlich durch mindestens einen angemeldeten und einen unangemeldeten Kontrollbesuch. In 

den vier Kitas, welche durch die Gemeinde Köniz beaufsichtigt werden, erfolgte die Überprü-

fung bisher anhand des jährlichen Controllings mit der Trägerschaft sowie anhand mehrerer 

Steuerungsgespräche während des Jahres. Neu werden ebenfalls Kontrollbesuche in diesen 

Betrieben direkt durch die Fachstelle der Gemeinde durchgeführt. Dabei wird keineswegs nur 

die Einhaltung der Minimalvorgaben gemäss Verordnung geprüft. Das kantonale Jugendamt 

verfügt zur Kontrolle der privaten Kitas über eine Checkliste, welche detaillierte Fragen zu The-

men wie beispielsweise die sprachliche und gesellschaftliche Integration, die Zusammenarbeit 

mit den Eltern oder den Umgang mit speziellen Problematiken enthält. Die Abteilung BSS hat 

hinsichtlich der letzten ASIV-Revision Ende 2011 eine eigene Checkliste erarbeitet, welche an 

jene des kantonalen Jugendamtes angelehnt ist. Die Gesundheits- und Fürsorgedirektion hat 

für die Aufsicht über die subventionierten Plätze zudem in diesem Jahr einen Leitfaden heraus 

gegeben. Die Checkliste der Gemeinde soll noch in diesem Jahr überarbeitet und die Empfeh-

lungen des Kantons womöglich darin aufgenommen werden. Beilagen 1 und 2  

 

Optimierungsbedarf besteht einerseits in Bezug auf möglichst klare und einheitliche Ziele in den 

pädagogischen Konzepten der verschiedenen Institutionen sowie in deren Umsetzung. Ande-

rerseits ist noch unklar, wie bei allfälligen Qualitätsmängeln, welche nicht in der Verordnung 

geregelt sind, umgegangen wird. Ein einheitliches Gütesiegel könnte hier Transparenz schaf-

fen. Dieses müsste sowohl dem Alter der Kinder entsprechende pädagogische Grundsätze 

beinhalten, wie auch auf die allgemeinen Bedürfnisse der Kunden Rücksicht nehmen. Dabei 

bleibt ein wesentliches Kriterium die Finanzierbarkeit der Plätze. Nicht nur die Kosten zum Er-

werb eines Qualitätslabels und zur jährlichen Rezertifizierung müssen angemessen sein, son-

dern auch jene Kosten, welche die Kindertagesstätten allenfalls zusätzlich trägt, um alle zum 

Erwerb des Labels nötigen Vorgaben erfüllen zu können. Dies hängt davon ab, wie hoch die 

Ansprüche für eine Zertifizierung gesetzt sind. Eine Verteuerung der Kindertagesstätten, bei 

denen die Gemeinde Plätze bestellt, hätte auch auf die private Kundschaft eine Auswirkung.  

Ein Qualitätslabel sollte zudem möglichst mit den Vorgaben des Kantons abgestimmt sein und 

allenfalls durch diesen als Beleg zur Erfüllung der Aufsichtspflicht anerkannt werden. Jährliche 

Überprüfungen zur Erfüllung des Labels und zusätzliche eingehende Kontrollen des Kantons 

oder der Gemeinde schaffen Doppelspurigkeiten und Zusatzaufwände.  

 

Das durch den Verband Kindertagesstätten Schweiz (KitaS) in Zusammenarbeit mit der Jacobs 

Foundation erarbeitete Label befindet sich zur Zeit noch in der Pilotphase. Die endgültigen Kri-

terien stehen noch nicht fest. Entsprechend kann noch nicht beurteilt werden, welche – auch 

finanziellen – Auswirkungen der Erwerb des Labels auf die Kindertagesstätten der Gemeinde 

Köniz haben wird. Sobald die definitiven Resultate vorliegen, sollen diese durch die Abteilung 

BSS eingehend und unter Rücksprache mit der Gesundheits- und Fürsorgedirektion auf deren 

Umsetzung in der Gemeinde Köniz überprüft werden.  
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Antrag  

Der Gemeinderat beantragt dem Parlament, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

1. Das Postulat wird erheblich erklärt. 

 

Köniz, 18. September 2013 

 

Der Gemeinderat 

Beilagen 

 Beilage 1, Checkliste für die Aufsicht über Kindertagesstätten der Gemeinde Köniz 

 Beilage 2, Leitfaden der Gesundheits- und Fürsorgedirektion für den Aufsichtsbesuch 
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 Leitfaden für den A
ufsichtsbesuch 

Für Kitas m
it kantonal m

itfinanzierten Plätzen gem
äss Art. 5 und 11 der Verordnung über die Angebote zur sozialen Integration (ASIV). 

 Art. 5 
A

ufsicht 
1  D

ie G
em

einden bestim
m

en für die von ihnen bereitgestellten A
ngebote eine B

ehörde, die für die A
ufsicht über die Leistungserbringer zuständig ist. 

2  D
ie B

ehörde führt m
indestens einm

al jährlich, bei B
edarf auch unangem

eldet, einen A
ufsichtsbesuch durch.  

3  S
ie kann für die A

usübung der Aufsicht unabhängige, sachkundige P
ersonen oder Fachstellen beiziehen. 

4  D
as S

O
A

 beaufsichtigt die vom
 K

anton bereitgestellten A
ngebote und überprüft regelm

ässig, ob die G
em

einden ihre A
ufsicht w

ahrnehm
en. 

 Art. 11 
A

ufsicht 
1  K

indertagesstätten, die zusätzlich zu den über den Lastenausgleich finanzierten P
lätzen über w

eitere nicht subventionierte P
lätze verfügen, unterstehen der A

ufsicht der zuständigen G
em

einde. 
2  D

as S
O

A
 inform

iert das K
antonale Jugendam

t jährlich über die Anzahl der nicht subventionierten P
lätze. 

3  K
indertagesstätten m

it einer B
etriebsbew

illigung des K
antonalen Jugendam

ts unterstehen der A
ufsicht dieses Am

ts, auch w
enn sie zusätzlich über P

lätze verfügen, die über den Lastenausgleich finanziert 
w

erden. 
4  Tagesfam

ilienorganisationen unterstehen der A
ufsicht der zuständigen G

em
einde. 

 Zu diesem
 Leitfaden 

• 
Ein solcher Leitfaden w

ird den G
em

einden erstm
alig durch den K

anton zur Verfügung gestellt, die N
utzung ist freiw

illig. U
nser Ziel ist, ein 

w
irklich dienliches Instrum

ent zur Verfügung zu stellen. W
ir sind deshalb auf ihre M

itarbeit angew
iesen. Sehr gerne nehm

en w
ir R

ück-
m

eldungen der involvierten Personen (Ansprechpersonen der G
em

einden für K
itas, Aufsichtspersonen, K

italeitungen etc.) zum
 Leitfaden 

entgegen (K
ontaktangaben siehe oben). B

asierend auf den R
ückm

eldungen w
erden w

ir den Leitfaden im
 Jahr 2014 adaptieren.  

• 
D

er vorliegende Fragebogen soll die Aufsichtstätigkeit der G
em

einde unterstützen und als H
ilfestellung für ein strukturiertes G

espräch dienen.  
• 

Zentral für eine erfolgreiche Aufsicht ist, dass die Personen, w
elche die Aufsicht durchführen über das entsprechende fachliche Interesse / Fach-

kenntnisse in den Bereichen Pädagogik in Kitas, M
anagem

ent und Führung verfügt sow
ie über die Kenntnisse der Vorgaben der ASIV. 

• 
D

ieser Leitfaden beinhaltet die zentralen Them
enfelder und Fragen, w

elche bei einem
 Aufsichtsbesuch diskutiert w

erden sollten. D
er Fragebogen 

kann durch die G
em

einde erw
eitert / angepasst w

erden. D
er Fragebogen ist bew

usst ausführlich. W
ir denken, dass alle Them

enfelder bei einem
 

Aufsichtsbesuch angesprochen w
erden sollten. Allerdings ist sicher nicht notw

endig, dass Them
en, w

elche im
 Vorjahr intensiv diskutiert w

urden 
und w

o es keine Änderungen gab bzw
. besprochen w

orden w
aren, vertieft diskutiert w

erden. 
• 

D
ie in dunkelgrau geschriebenen Fragen sind auch G

egenstand des jährlichen R
eportings. W

enn diese im
 R

ahm
en des R

eportings schon diskutiert 
w

urden, können diese Fragen allenfalls übersprungen w
erden.  

• 
Es ist sinnvoll, die Fragen der Kita vorgängig zuzustellen m

it der Bitte, der Aufsichtsperson zentrale D
okum

ente (z.B. Personalplanung, M
utationen 

Personal, W
ochenplan Verpflegung, w

enn nicht bereits bei der G
em

einde hinterlegt auch aktuelles pädagogisches und organisatorisches Konzept) 
vorgängig zukom

m
en zu lassen. D

ies erm
öglicht eine m

öglichst gute Vorbereitung der Kita und der Aufsichtsperson.  
• 

W
ir em

pfehlen, in einem
 Teil des Besuchs gem

einsam
 die Kita anzuschauen – dabei können Fragen zu Fenstersicherungen, M

aterialien, etc. ge-
stellt w

erden – und in einem
 anderen Teil die Fragen system

atisch im
 Büro zu bearbeiten. Ebenfalls kann sich der Besuch auf einer G

ruppe lohnen 
oder ein gem

einsam
es M

ittagessen m
it der Kita. 
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  N

am
e K

ita: 
D

atum
 und Zeit B

esuch: 
Teilnehm

ende: 
A

llgem
eine A

ngaben 

Them
a 

R
esultat / B

em
erkungen 

Zusatzinform
ation 

Anzahl Kitaplätze total 

Anzahl subventionierte Plätze, Auslastung der subventionierten P
lät-

ze in %
? 

Private P
lätze, Auslastung der privaten Plätze im

 %
? 

 
 

Anzahl betreute Kinder bis 12 M
onate, Betreuungsvolum

en total in 
%

? W
ird der erhöhte Betreuungsfaktor von 1.5 angew

endet? 
 

ASIV Art. 16, A
bs. 2 

Anzahl Kinder m
it besonderen B

edürfnissen? W
as sind die besonde-

ren B
edürfnisse, w

elcher B
etreuungsfaktor w

ird angew
endet? W

ie 
viele P

lätze besetzen sie total? W
elche Abklärungen w

urden getrof-
fen, um

 das besondere B
edürfnis festzustellen? 

 
ASIV Art. 16, A

bs. 3 

Ö
ffnungstage pro Jahr? Ö

ffnungszeiten pro Tag? W
ann finden die 

Betriebsferien statt? W
enn die Ö

ffnungszeiten unter 240 Tagen und / 
oder unter 11.5 h liegen: W

erden die E
lterntarife entsprechend ge-

kürzt? 

 
ASIV, Art. 37 

Anzahl G
ruppen, P

lätze pro G
ruppe? 

 

 
 

 B
etreuungsschlüssel 

Them
a 

Erfüllt/ 
Ja/N

ein 
R

esultat / B
em

erkungen 
Zusatzinform

ation 

Betreuungsschlüssel 
 

 
D

er Art.16 der A
SIV

 gibt vor, w
ie viel Personal m

indestens anw
esend sein m

uss. 
Idealerw

eise bitten Sie die Kita, Ihnen vor dem
 Besuch eine Ü

bersicht über das 
Personal (S

tellenprozente, Q
ualifikationen) zukom

m
en zu lassen sow

ie die auf  
die Belegung abgestim

m
te Personalplanung, dam

it sie den Betreuungsschlüssel 
vorgängig überprüfen können.  

Eine grobe Berechnung kann w
ie folgt durchgeführt w

erden: Pro Betreuungsper-



G
esundheits- und Fürsorgedirektion des K

antons B
ern                                                                                                                                                                                                             Leitfaden A

ufsichtsbesuch 

 
S

eite 3 von 9  
 

son die gem
äss ASIV Art. 16 anw

esend sein m
uss, m

üssen etw
a 155 Stellenpro-

zente gerechnet w
erden. D

ie 155 Stellenprozente ergeben sich bei einer 42 h 
Arbeitsw

oche und total 10 W
ochen Abw

esenheit (Ferien, Krankheit, W
eiterbil-

dung). U
m

 den genauen P
ersonalbedarf pro Betrieb zu berechnen, stellen w

ir ein 
Tool Stellenschlüssel zur V

erfügung, online unter w
w

w
.gef.be.ch – Fam

ilie – Kin-
dertagesstätten und Tagesfam

ilien – Zusam
m

enarbeit und Aufsicht 

R
egelung in R

andstun-
den 

 
 

W
ie w

ird die Betreuung in R
andstunden gew

ährleistet? Falls nur noch eine P
er-

son anw
esend ist: W

ie w
ird bei N

otfällen vorgegangen (Art. 17 A
SIV)? 

 Personalbestand und Q
ualifikation des Personals 

Personal 
A

nzahl M
itarbeiten-

de 
Stellenprozente 

Q
ualifikation 

Zusatzinform
ation 

Kitaleitung 
 

 
 

Art. 14 A
SIV. V

erfügt die Kitaleitung über genügend relevante 
Berufserfahrung in einer Kita? V

erfügt sie neben der A
usbildung 

gem
äss ASIV über die notw

endigen pädagogischen Kenntnisse 
sow

ie M
anagem

ent- und Führungskenntnisse? W
ie w

ird die K
i-

taleitung unterstützt (Trägerschaft, Vorstand, Buchhalter etc.)? 

Stellvertretung K
i-

taleitung 
 

 
 

W
ie ist die Stellvertretung geregelt? 

Betreuungspersonal 
m

it pädagogischer 
oder sozialpädago-
gischer A

usbildung 

 
 

 
Ü

ber w
elche Ausbildungen verfügen die ausgebildeten Perso-

nen? Entsprechen die Ausbildungen der Vorgaben des Art. 18 
der A

SIV? Falls eine P
erson über eine andere A

usbildung als 
FaBe oder Kleinkindererzieherin verfügt, können Sie die folgende 
Ü

bersicht konsultieren: http://savoirsocial.ch/dokum
ente/fabe-

betriebe-m
indestanforderungen-an-berufsbildner-121016.pdf 

Auszubildende 
 

 
 

W
ie w

ird die Betreuung der Auszubildenden gew
ährleistet? W

er 
hat den Berufsbildnerkurs? 

Praktika 
 

 
 

 

Betreuungspersonal 
ohne Ausbildung 

 
 

 
 

Adm
inistration 

 
 

 
 

H
ausw

irtschaft 
 

 
 

 

  

http://www.gef.be.ch/
http://savoirsocial.ch/dokumente/fabe-betriebe-mindestanforderungen-an-berufsbildner-121016.pdf
http://savoirsocial.ch/dokumente/fabe-betriebe-mindestanforderungen-an-berufsbildner-121016.pdf
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 A

rbeitsbedingungen, Zusam
m

enarbeit, Vorgehensw
eisen 

Them
a 

Erfüllt/ 
Ja/N

ein 
R

esultat / B
em

erkungen 
Zusatzinform

ation 

O
rganigram

m
 

 
 

 

O
rganisatorisches K

onzept 
 

 
W

ird das Konzept angew
endet, gab es oder w

ird es rele-
vante Veränderungen geben? S

ind die relevanten Punkte 
im

 Konzept geregelt? W
ie auch beim

 pädagogischen Kon-
zept m

acht eine vorgängige S
ichtung Sinn, dam

it R
ückfra-

gen gestellt w
erden können.  

Stellenbeschriebe 
 

 
G

ibt es für alle Positionen aktuelle Stellenbeschriebe? 

Arbeitsbedingungen:  

R
echtliche Vorgaben? 

Pausenregelung? 

Lohnsystem
? 

 
 

D
ie Löhne m

üssen orts- und branchenüblich sein.  

Ist die Pausenregelung konform
 m

it dem
 O

bligationen-
recht?  

Art. 15 O
R

 
P

ausen 
1 D

ie A
rbeit ist durch P

ausen von folgender M
indestdauer zu unterbre-

chen: 
a. eine V

iertelstunde bei einer täglichen A
rbeitszeit von m

ehr als fünfein-
halb S

tunden; 
b. eine halbe Stunde bei einer täglichen A

rbeitszeit von m
ehr als sieben 

S
tunden; 

c. eine S
tunde bei einer täglichen A

rbeitszeit von m
ehr als neun S

tunden. 
2 D

ie P
ausen gelten als A

rbeitszeit, w
enn die A

rbeitnehm
er ihren A

rbeits-
platz nicht verlassen dürfen. 

W
erden W

eiterbildungen unterstützt? 

W
elche W

eiterbildungen w
erden in 

diesem
 Jahr absolviert? 

 
 

Art. 18, A
bs. 3 

Abgänge und Eintritte w
ährend des 

laufenden Jahres 
 

 
G

ründe für Abgänge? G
ibt es R

ekrutierungs-
schw

ierigkeiten? 

W
ie oft w

erden Team
sitzungen durch-

geführt? W
elche w

eiteren G
efässe für 

Austausch und Feedback stehen zur 
Verfügung? (E

inzelgespräche, M
AG

, 
Team

tage, Supervision etc…
). 
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 W

ie ist die Zusam
m

enarbeit im
 Team

? 
 

 
 

Q
ualitätsentw

icklung 

 

 
 

W
ie w

ird bezüglich der S
icherung und der W

eiterentw
ick-

lung der Q
ualität (in allen B

ereichen) vorgegangen? G
ibt es 

konkrete Q
ualitätsentw

icklungsprojekte bzw
. Vorhaben? 

 Sicherheit, G
esundheit 

Them
a 

Er-
füllt/  
Ja/N

e
in 

R
esultat / B

em
erkungen 

Zusatzinform
ation 

Brandschutz 

Erledigungsbestä-
tigung der G

V
B

 

W
ie oft w

urde im
 

letzten Jahr eine 
Brandschutzübung 
durchgeführt? 

 
 

Ist das V
orgehen bei einem

 Brandalarm
 gut sichtbar aufgehängt und dem

 
Team

 bekannt? Einm
al jährlich sollten Brandschutzübungen durchgeführt 

w
erden (z.B. in Zusam

m
enarbeit m

it der örtlichen Feuerw
ehr).  

W
urde die Brandschutzabklärung von der G

VB
 vorgenom

m
en, liegt eine 

Erledigungsbestätigung vor? 

Lebensm
ittelkon-

trolle 

H
ygiene 

 
 

W
ann erfolgte die letzte Lebensm

ittelkontrolle? Sind noch Pendenzen zu 
erledigen? 

Sind die Fenster 
gesichert? W

ie 
w

ird beim
 Lüften 

vorgegangen? 

 
 

 

Sind die Türen 
gesichert? 

 
 

 

Ist der A
ussen-

raum
 gesichert 

und beaufsichtigt? 

 
 

 

H
at die Kita einen 

Kontaktarzt? 
 

 
 

W
ie ist das Vorge-

hen bei U
nfällen, 

N
otfällen und 
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 Krankheiten? Exis-
tiert ein N

otfall-
konzept? 

Kennen sich alle 
Betreuungsperso-
nen m

it K
indernot-

hilfe aus? 

W
erden die 

Kenntnisse regel-
m

ässig aufge-
frischt? 

 
 

D
ie Kenntnisse sollten nach Bedarf aber sicher jährlich aufgefrischt und 

geübt w
erden 

Schutz vor G
renz-

überschreitungen / 
Ü

bergriffen 

 
 

Besteht eine schriftliche W
eisung/K

onzept? Vorgehensw
eise zur Präventi-

on von sexuellen Ü
bergriffen, U

m
gang m

it dem
 Them

a, Vorgehensw
eise 

falls Ü
bergriffe verübt w

urden.  

G
ab es seit dem

 
letzten A

ufsichts-
besuch erw

äh-
nensw

erte V
orfäl-

le? (W
ie G

renz-
überschreitungen, 
U

nfälle, G
efähr-

dung in der Si-
cherheit)? 

 
 

W
enn ja, w

as ist passiert, w
ie w

urde dam
it um

gegangen? W
urden Folge-

m
assnahm

en ergriffen?  

G
esunde Ernäh-

rung 
 

 
Sind die N

ahrungsm
ittel saisonal und ausgew

ogen, der M
enüplan ab-

w
echslungsreich? 

G
ibt es eine K

öchin / einen Koch oder w
ird auf der G

ruppe gekocht?  

O
der w

ird das M
ittagessen geliefert? Falls ja, von w

em
? 

Ist der M
enüplan für die E

ltern zugänglich? 

Bew
egung 

 
 

H
aben die Kinder genügend Bew

egungsm
öglichkeiten im

 Innen- und A
us-

senraum
. W

ird die Bew
egung gefördert? 

Sicherheit 
 

 
W

ie w
ird vorgegangen, um

 die Sicherheit der K
inder zu gew

ährleisten? 

Früherkennung 
und Intervention  

 
 

W
ie geht die K

ita dam
it um

, w
enn sie bei einem

 Kind das G
efühl hat, dass 

etw
as nicht stim

m
t (bez. Entw

icklung, Elternhaus,…
)? Besteht diesbezüg-

lich ein K
onzept? B

ezüglich der Früherkennung gibt es ein vom
 Kanton 

finanziertes Angebot der B
erner G

esundheit (w
w

w
.bernergesundheit.ch) 
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für Kitas. G
ab es im

 Berichtsjahr solche Fälle? 

G
efährdungsm

el-
dung 

 
 

M
usste eine G

efährdungsm
eldung gem

acht w
erden? W

ie w
ird vorgegan-

gen? W
eitere Inform

ationen unter:  http://w
w

w
.jgk.be.ch – K

indes- und 
Erw

achsenenschutz - K
indesschutz 

 Pädagogische A
rbeit 

Them
a 

Erfüllt/ 
Ja/N

ein 
R

esultat / B
em

erkungen 
Zusatzinform

ation 

N
ach w

elchen pädagogischen G
runds-

ätzen w
ird in der K

ita gearbeitet? 
 

 
D

iskussion des Them
as 

Pädagogisches Konzept 
 

 
Liegt ein entsprechendes K

onzept vor? W
urden relevante 

Änderungen vorgenom
m

en? W
ird das Konzept um

gesetzt? 
W

ie? Es ist sinnvoll, das K
onzept vorgängig zu sichten, um

 
am

 Besuch rückfragen stellen zu können. 

Eingew
öhnungsm

odell 
 

 
W

ie w
erden die K

inder eingew
öhnt? Eine sorgfältige E

in-
gew

öhnung unter Einbezug der E
ltern ist w

ichtig. 

W
erden die Kinder system

atisch be-
züglich ihrer Interessen und der Ent-
w

icklung beobachtet?  

 
 

W
ie findet die Beobachtung statt (z.B. Portfolios, Lernge-

schichten)? W
ie w

erden die Beobachtungen w
eiterverw

en-
det? 

Entsprechen die E
inrichtung / die M

ate-
rialien den B

edürfnissen der Kinder? 
 

 
Sind die M

aterialien anregend, vielseitig verw
endbar? H

a-
ben die K

inder die Kinder die M
öglichkeit, sich entspre-

chend ihrer Interessen entw
icklungsgerecht zu beschäfti-

gen? H
aben die K

inder geeignete O
rte für verschiedene 

Tätigkeiten (z.B. ruhige Plätze für konzentriertes Arbeiten, 
M

öglichkeit für lautere Aktivitäten)? Ist die Atm
osphäre 

w
ohnlich? 

G
estaltung Aussenraum

 
 

 
W

ie ist der Aussenraum
 gestaltet? A

nim
iert er zu vielfälti-

gen Bew
egungs- und B

eschäftigungsm
öglichkeiten? Falls 

es keinen A
ussenraum

 gibt. W
ie oft, w

ie lange, bei w
elchen 

Aktivitäten und w
o können die Kinder Zeit draussen ver-

bringen 

 

http://www.jgk.be.ch/jgk/de/index/kindes_erwachsenenschutz/kindesschutz/gefaehrdung_kindeswohl.html
http://www.jgk.be.ch/
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 Zusam

m
enarbeit m

it den Eltern 

Them
a 

Erfüllt 
Ja/N

ein 
R

esultat / B
em

erkungen 
Zusatzinform

ation 

Vertrag m
it den E

ltern 
 

 
Sind die R

echten und Pflichten klar geregelt? W
erden allfäl-

lige V
orgaben der G

em
einde um

gesetzt? 

Zufriedenheit der Eltern 
 

 
W

ird die Zufriedenheit der Eltern regelm
ässig erfasst, bei-

spielsw
eise m

ittels einer U
m

frage?  

W
as sind die R

esultate bezüglich der 
Zufriedenheit? 

 
 

W
elche Punkte w

erden besonders geschätzt? W
elche A

n-
passungen w

erden gew
ünscht? W

ie geht die Kita m
it den 

W
ünschen um

? 

Zusam
m

enarbeit m
it den E

ltern 
 

 
W

ie w
erden die E

ltern m
it einbezogen? Bezüglich der Zu-

sam
m

enarbeit m
it den E

ltern gibt es ebenfalls ein Angebot 
der B

erner G
esundheit. 

W
ird der Tarif korrekt berechnet?  

W
erden die Angaben der E

ltern m
it 

H
ilfe von Belegen überprüft? 

W
ird der M

axim
altarif verrechnet, w

enn 
die Eltern nicht vollständige oder keine 
Angaben m

achen? 

W
elchen Betrag bezahlen die Eltern für 

die Verpflegung pro Tag? 

 
 

Art. 21-34 ASIV
 

 Bestehen Zw
eifel an den A

ngaben der E
ltern, können diese 

bei der Steuerbehörde überprüft w
erden (Art. 24 A

bs. 4 
ASIV) 

W
arteliste 

 
 

W
ie viele Plätze sind auf der W

arteliste? W
ird die W

artelis-
te regelm

ässig aktualisiert? 

Vergabe von subventionierten P
lätzen 

 
 

Art. 8 AS
IV W

erden die V
orgaben der A

SIV
 bezüglich des 

Zugangs eingehalten? Ausführungen zum
 Art. 8 finden Sie 

auf unserer W
ebseite w

w
w

.gef.be.ch – Fam
ilie – K

inderta-
gesstätten und Tagesfam

ilien – Fragen und A
ntw

orten 

 Zusam
m

enarbeit m
it der G

em
einde 

Them
a 

R
esultat / B

em
erkungen 

Zusatzinform
ation 

Zusam
m

enarbeit m
it der G

em
einde 

 
W

ie gestaltet sich die Zusam
m

enarbeit m
it der G

em
einde? 

Ist die Ansprechperson bekannt und bereit zu unterstützen? 

http://www.gef.be.ch/
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 Selbstbehalt 

 
W

ie ist die R
egelung bezüglich des E

inholens von Kosten-
gutsprachen? G

ibt es Schw
ierigkeiten oder U

nklarheiten? 

Tarifberechnung 
 

W
endet sich die Kita bei Fragen zur Tarifberechnung an die 

Ansprechperson der G
em

einde? Erhält sie U
nterstützung? 

Leistungsvertrag 
 

G
ibt es U

nklarheiten bezüglich des Leistungsvertrags m
it 

der G
em

einde? 

 Sonstiges 

Them
a 

R
esultat / B

em
erkungen 

Zusatzinform
ation 

G
ab es seit dem

 letzten A
ufsichtsbesuch spezielle Vor-

kom
m

nisse, von denen die Aufsichtsperson w
issen soll-

te?  

 
W

enn ja, w
elche und w

as w
urden für 

M
assnahm

en ergriffen? 

Vereinbarungen 
 

H
ier können Vereinbarungen notiert 

w
erden, w

elche am
 Aufsichtsbesuch 

getroffen w
urden. 

Allenfalls: W
urden die vereinbarten 

M
assnahm

en / A
uflagen aus der letzten 

Aufsichtsperiode um
gesetzt?  

R
ückm

eldung der Kita zum
 Aufsichtsbesuch. G

ibt es 
Fragen an die Aufsichtsperson / die G

em
einde? 

W
urden die Erw

artungen an den A
ufsichtsbesuch erfüllt? 

    

R
ückm

eldung der Aufsichtsperson zum
 Aufsichtsbesuch 

    

  D
atum

, O
rt, U

nterschrift Kitaleitung: 

D
atum

, O
rt, U

nterschrift Aufsichtsperson: 


